
 

 
September 2024 

Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn bei Freising 

Hausordnung 
Die Mensa- und die IT-Nutzungsordnung sind Bestandteil der Hausordnung. 

BITTE IM HOMEROOM AUFHÄNGEN! 
 
 
Zur Bildung und Erhaltung einer vertrauensvollen Schulgemeinschaft ist es notwendig, dass alle 
Beteiligten aufeinander Rücksicht nehmen. Dazu gehört auch, dass sich alle an bestimmte Regeln 
halten. Dies hilft mit, Gefahren zu verhüten und soll dafür sorgen, dass das Gebäude und dessen 
Einrichtung sachgemäß pfleglich behandelt werden. Auffälligkeiten sollten gemeldet, Probleme 
angesprochen und allgemein Zivilcourage gezeigt werden. 
 
Um die angestrebte vertrauensvolle Gemeinschaft und einen wertschätzenden Umgang 
untereinander zu verwirklichen, ist Folgendes zu beachten: 
 
Unterrichtsbeginn 
 
Das Schulgebäude wird um 7.30 Uhr geöffnet. Der Unterricht beginnt um 7.50 Uhr. Bis zum ersten 
Gong, 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn, halten sich die Schülerinnen und Schüler in der Aula auf. 
Schülerinnen und Schüler, die Bücher und Unterrichtsmaterialien in den Spinden aufbewahren, 
dürfen diese von dort holen. Beim ersten Gong um 7.45 Uhr begeben sich alle Schüler unverzüglich 
in ihre Unterrichtsräume. Wenn spätestens 10 Minuten nach Beginn der Unterrichtsstunde keine 
Lehrkraft anwesend ist, melden die Klassensprecher deren Fehlen im Sekretariat. Zu Pausenbeginn 
werden die Schultaschen mitgenommen und an der Wand vor den nächsten Unterrichtsräumen 
abgelegt. 
 
Stundentaktung und Pausen 
 
Normalstunden dauern jeweils 45 Minuten, Kurzstunden 30 bzw. 40 Minuten. Kurzstunden gibt es 
lediglich zu besonderen Anlässen wie z.B. Lehrerkonferenzen oder bei extremen 
Witterungsbedingungen. Sie können aber auch zur OMG-Zeit genutzt werden. 
Pausen finden nach der zweiten, nach der vierten sowie nach der neunten Stunde statt. 
Mittagspause ist derzeit von 12.55 bis 13.50 Uhr.  
Der Pausenbereich umfasst am Vormittag den befestigten Innenhof, die Aula sowie den Biologie-
Trakt bis hinter zu den Tischen vor 035. Außerdem darf der Campus zwischen Mensa und Zeppelin, 
der Zeppelin im Erdgeschoss sowie der Weg zur und der Pausenverkaufsbereich in der Mensa 
genutzt werden. 
Der Bereich des Biotops darf nicht betreten werden.  



Beim Gong 5 Minuten vor Ende der Pause begeben sich die Schülerinnen und Schüler unverzüglich 
zu ihren Unterrichtsräumen. 
In der Mittagspause halten sich die Schülerinnen und Schüler in der Aula, der Bibliothek, vor den 
Biologiesälen (Ruhezone) oder in der Mensa auf. Der Bereich hinter dem Zeppelin (Boulderwand, 
Schulgarten) darf ebenfalls genutzt werden, der Campus zwischen Mensa und Zeppelin dagegen 
nicht. Alle Schülerinnen und Schüler müssen bedenken, dass während ihrer eigenen Mittagspause 
andere Klassen Unterricht haben können, und sie verhalten sich daher entsprechend rücksichtsvoll 
und ruhig.  
In den Pausen stehen Erholung und Entspannung ohne digitale Endgeräte im Vordergrund! 
 
Stundentaktung: 
 

Normalstunden 
07:45 1. Läuten / Aufschließen der Unterrichtsräume durch die Lehrkräfte der 1. Unterrichtsstunde 
 
07:50 – 08:35  1. Stunde 
08:35 – 09:20  2. Stunde 
 
09:20 – 09:40  1. Pause  
(09:35 Uhr: Läuten zum Pausenende) 
 
09:40 – 10:25  3. Stunde 
10:25 – 11:10  4. Stunde 
 
11:10 – 11:25  2. Pause  
(11:20 Uhr: Läuten zum Pausenende) 
 
11:25 – 12:10  5. Stunde 
12:10 – 12:55  6. Stunde 
 
13.05 – 13.50   7. Stunde 
 
12:55 – 13:50  Mittagspause  
(13:45 Uhr: Läuten zum Pausenende) 
 
Nachmittagsunterricht (ab 8. Std.) 
13:50 – 14:35  8. Stunde 
14:35 – 15:20  9. Stunde 
 
15:20 – 15:30   3. Pause   
 
15:30 – 16:15  10. Stunde 
16:15 – 17:00  11. Stunde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30er-Kurzstunden 40er-Kurzstunden 
 
07:45 1. Läuten / Aufschließen der 

Unterrichtsräume durch die 
Lehrkräfte der 1. 
Unterrichtsstunde 

 
07:50 – 08:20  1. Stunde 
08:20 – 08:50  2. Stunde 
 
08:50 – 09:10  1. Pause  
(09:05 Uhr: Läuten zum Pausenende) 
 
09:10 – 09:40  3. Stunde 
09:40 – 10:10  4. Stunde 
 
10:10 – 10:25  2. Pause  
(10:20 Uhr: Läuten zum Pausenende) 
 
10:25 – 10:55  5. Stunde 
10:55 – 11:25  6. Stunde 
 
 
 
11:25 – 11:40  Mittagspause  
 
 
11:40 – 12:10  7./8. Stunde 
12:10 – 12:40  9. Stunde 
 
 
 
 
 
Wenn Kurzstunden stattfinden und der Unterricht nicht 
nach der 6. Std. endet, dann findet die 7. und 8. Std.  
gleichzeitig statt (da die Klassen, die die 7. Std. haben, nicht 
gleichzeitig die 8. Std. haben). 
 

 
07:45 1. Läuten / Aufschließen der 

Unterrichtsräume durch die 
Lehrkräfte der 1. 
Unterrichtsstunde 

 
07:50 – 08:30  1. Stunde 
08:30 – 09:10  2. Stunde 
 
09:10 – 09:25  1. Pause  
(09:20 Uhr: Läuten zum Pausenende) 
 
09:25 – 10:05  3. Stunde 
10:05 – 10:45  4. Stunde 
 
10:45 – 10:55  2. Pause  
(10:50 Uhr: Läuten zum Pausenende) 
 
10:55 – 11:35  5. Stunde 
11:35 – 12:15  6. Stunde 
12:15 – 12:55                               7. Stunde 
 
 
 
12:55 – 13:50  Mittagspause  
(13:45 Uhr: Läuten zum Pausenende) 
 
 
Nachmittagsunterricht (ab 8. Std.) 
13:50 – 14:35  8. Stunde 
14:35 – 15:20  9. Stunde 
 
15:20 – 15:30   3. Pause   
 
15:30 – 16:15  10. Stunde 
16:15 – 17:00  11. Stunde  

 
 
Aufenthaltsbereiche 
 
Das Schulgelände umfasst das Hauptgebäude, den Zeppelin, die Mensa sowie den Pausenbereich, 
die Mensa und den Weg zur Sporthalle. 
 
Aus Sicherheits- und Haftungsgründen ist es den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5-9 
verboten, das Schulgelände während der Unterrichtszeit zu verlassen. In Freistunden und auch bei 
späterem Unterrichtsbeginn bzw. vorzeitigem Unterrichtsende halten sich Schülerinnen und 
Schüler grundsätzlich in der Aula auf. 
 
Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 10 dürfen in Freistunden das Schulgelände 
veranlassen. Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 8 dürfen nur in der Mittagspause das 
Schulgelände verlassen, nicht jedoch in den Pausen am Vormittag. 
Für den eigenverantwortlichen Unterricht stehen Arbeitsplätze vor den Biologieräumen, in der Aula 
sowie im Graben zur Verfügung. Die Jahrgangsstufen 10 und 11 nutzen während der Studierzeit die 
Räume 324 und 330. 



 
Die vor den Fenstern der Klassen- und Kursräume umlaufenden Fluchtwege dürfen nicht betreten 
werden.  
Das Betreten der Außenbereiche im 2. und 3. Stock, die mit Holzrosten ausgelegt sind, sowie der 
Balkone im Zeppelin ist ebenfalls nicht gestattet. 
Auch dürfen die Kalttreppenhäuser nicht benutzt werden. 
 
 
Rauchen und Alkohol 
 
Der Genuss von Rauschmitteln jeglicher Art und alkoholischen Getränken sowie das Rauchen sind 
auf dem Schulgelände untersagt. 
 
Ordnung und Sauberkeit 
 
Verhaltensweisen, die die eigene Sicherheit oder die von Mitschülerinnen und Mitschülern 
gefährden, wie etwa Rennen im Schulhaus, Schneeballwerfen etc., sind grundsätzlich zu 
unterlassen. 
 
Bewegungsspiele sind in den hierfür festgelegten Pausenbereichen erlaubt („Bewegte Pause“ / 
Nutzung der Sporthütte). 
 
In allen Räumlichkeiten des Schulgebäudes sowie in den Außenanlagen der Schule ist auf Ordnung 
und Sauberkeit zu achten. Am Ende des Unterrichtstages müssen alle Stühle hochgestellt, die 
Fenster geschlossen und die Klassenzimmertüren zugesperrt werden.  
 
Das Kaugummikauen ist auf dem gesamten Schulgelände untersagt. 
 
Während des Unterrichts geht nur ein(e) Schüler(in) auf die Toilette (Ausnahme: In den Jgst. 5 und 
6 dürfen die Schülerinnen und Schüler zu zweit gehen). Der Toilettengang wird von der jeweiligen 
Lehrkraft schriftlich erfasst (Name der/des Schüler(in), Datum, Uhrzeit, Dauer).  
 
Der eingeteilte Klassenordnungsdienst sowie jede unterrichtende Lehrkraft achtet am Ende der 
Unterrichtstunde darauf, dass 
- alle Arbeitsplätze sowie die Fußböden sauber hinterlassen, 
- Geräte ausgeschaltet, 
- die Fenster geschlossen, 
- das Licht ausgeschaltet und  
- die Türen abgeschlossen werden. 
Beschädigungen oder Verunreinigungen an Gebäude oder Einrichtungsgegenständen sind 
umgehend im Sekretariat zu melden. 
 
Ein Ordnungsdienst für den Pausenbereich wird von Fr. Klonowski (Mittelstufenbetreuerin) 
eingerichtet. 
 
Müll (Abfall) ist auf dem gesamten Schulgelände ordnungsgemäß sowie getrennt zu entsorgen, 
insbesondere auch auf Arbeitsplätzen in den Pausen, Frei- bzw. Zwischenstunden. 



 
Gegenstände, die den Unterricht oder die Ordnung in der Schule stören können oder dem 
Schulzweck widersprechen (z.B. Taschenmesser, Feuerzeug, Böller etc.), dürfen in die Schule nicht 
mitgebracht werden. 
 
Wertgegenstände sollten ebenfalls nicht mitgebracht werden. 
 
Schuldhafte Verunreinigungen oder Beschädigungen (dazu gehören auch „Zeichnungen“ auf 
Tischen und Säulen!) verpflichten zum Schadensersatz. „Zeichnungen“ pornografischen sowie 
(rechts-)radikalen Inhalts (wie Hakenkreuze u.Ä.) werden ebenfalls disziplinarisch geahndet. 
 
Unterrichtsschluss 
 
Schülerinnen und Schüler, die nach Unterrichtsschluss aus berechtigten Gründen noch im 
Schulgebäude warten (z.B. Fahrschüler), halten sich in der Aula auf. 
Für Schüler der Oberstufe steht der Raum im Mensagebäude als Aufenthaltsraum zur Verfügung.  
 
Radabstellplatz 
 
Fahrräder sind auf den vorgesehenen Stellflächen abzustellen. Die Räder müssen abgeschlossen 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mensaordnung 
 
Sauberkeit, Rücksichtnahme und Höflichkeit sind auch in der Mensa die Grundlagen unseres 
Miteinanders. 
 
Für einen problemlosen Ablauf gilt für alle: 
 
• Die Mensa wird ruhig betreten.  
• Jacken werden an der Garderobe abgelegt; mitgebrachte Schultaschen werden ordnungsgemäß 

verstaut. 
• An der Ausgabe wird eine ordentliche Schlange gebildet, niemand drängelt oder lässt andere 

vor. 
• Das Mensa-Team wird freundlich und respektvoll behandelt. 
• Freie Plätze können von jedem belegt werden. Reservierungen sind nicht möglich. 
• Alle Tische sind sauber und ohne Essensreste zu hinterlassen. Wischtücher liegen an der 

Rückgabestelle bereit. 
• Nach dem Essen wird der Platz für andere frei gemacht. 
• Die Stühle werden nach dem Essen an den Tisch geschoben. Die Tische bleiben an ihren 

ursprünglichen Plätzen. 
• Die Tabletts werden an die Rückgabestelle getragen; Besteck, Geschirr und Essensreste kommen 

in die vorgesehenen Behälter. Das Inventar und die Ausstattung bleiben in der Mensa. 
• Den Anweisungen der Aufsichtspersonen (auch der OGTS!) ist Folge zu leisten. 
 
Vorbildliches Verhalten ist nachahmenswert. 
 


